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Abwägungsvorschläge 
 
 

Nr. Behörde/ 
Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

Gemeindever-
waltung Bad 
Überkingen 
vom 17.04.25 
 
 
Gemeinde 
Böhmenkirch 
vom 17.04.25 
 
 
 
 
Bürgermeis-
teramt Schlat 
vom 17.04.25 

Vielen Dank für die Beteiligung - die Belange der Gemeinde 
Bad Überkingen sind von der Planung nicht berührt. Wir wün-
schen dem Verfahren einen guten Verlauf.  
 
 
 
Die Belange der Gemeinde Böhmenkirch sind durch die 1. Än-
derung des FNPs 2035 im Bereich „Stellfelbe II“ in Donzdorf 
nicht betroffen.  
Wir bedanken uns für die Beteiligung, und wünschen dem Ver-
fahren einen guten und reibungslosen Verlauf. 
 
 
Vielen Dank für die Beteiligung der Gemeinde Schlat am Ver-
fahren zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans 2035 (Be-
reich "Stellfelbe II" in Donzdorf). Aus Sicht der Gemeinde 
Schlat bestehen keine Bedenken gegen die zum Download be-
reitgestellten Unterlagen. Die Belange der Gemeinde Schlat 
werden nicht berührt. Anregungen werden nicht vorgebracht. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Die Stellung-
nahmen der 
Gemeinden 
Bad Überkin-
gen, Böh-
menkirch 
und Schlat 
werden zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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Nr. Behörde/ 
Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Stauferwerk 
GmbH & Co. 
KG vom 
17.04.25 
 
 
 
Gemeinde 
Bartholomä 
vom 21.04.25 
 
 
 
 
 
 
 
Zweckverband 
Landeswas-
serversorgung 
vom 23.04.25 

Mit Ihrem Schreiben vom 16.04.2025 haben Sie uns über die 
1. Änderung des Flächennutzungsplan 2035 zur Stellung-
nahme zugesandt. 
 
Unsererseits bestehen keine weiteren Anregungen. 
 
 
Vielen Dank für die Anhörung zu dem Entwurf zur oben ge-
nannten Änderung des Flächennutzungsplans 2035 Bereich 
"Stellfelbe II" in Donzdorf. 
 
Die Gemeinde Bartholomä hat zu diesem Verfahren keine Be-
denken.  
 
Dem Verfahren wünschen wir guten Verlauf.  
 
 
Ich teile kurz mit, dass die Belange der Landeswasserversor-
gung bei der im Betreff genannten Planverfahren/Bauvorha-
ben nicht betroffen sind. In dem Gebiet befinden sich keine 
Anlagen der LW. Wir haben keine Einwände. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Die Stellung-
nahmen der 
Stauferwerk 
GmbH & Co. 
KG, der Ge-
meinde Bar-
tholomä und 
des Zweck-
verband Lan-
deswasser-
versorgung 
werden zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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Nr. Behörde/ 
Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

7 Netze BW 
GmbH vom 
28.04.25 

Für unsere Stellungnahme (Sparte 110-kV-Netz und Sparten 
Strom (Mittel- und Niederspannung)) vom 10.07.2024 mit der 
Vorgangs-Nr.: 2024.1038 besteht weiterhin Gültigkeit und ist 
daher auch für das o.g. Bauleitplanungsverfahren heranzuzie-
hen. 
 
 
Daher haben wir zum o.g. Verfahren keine weiteren Anregun-
gen oder Bedenken vorzubringen. 
 
Abschließend bitten wir, uns weiter am Verfahren zu beteili-
gen. 
 
Einschub Stellungnahme vom 10.07.2024: 
Die uns zugegangenen Unterlagen haben wir auf unsere Be-
lange hin geprüft und nehmen wie folgt Stellung: 
 
Im Geltungsbereich des Flächennutzungsplans bestehen Ver-
sorgungsanlagen der Netze BW GmbH. 
 
Stellungnahme der Netzentwicklung Projekte Genehmigungs-
management Sparte 110-kV-Netz (NETZ TEPM) 
Seitens des Genehmigungsmanagements Netzentwicklung 
Projekte bestehen keine Bedenken gegen die Änderung des 
Flächennutzungsplans. 
  
Für die überörtliche Stromversorgung bestehen im Geltungs-
bereich der FNP-Änderung keine Trassen für 110-kV-Leitungen 
der Netze BW. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Hinsicht-
lich der Stellungnahme vom 10.07.2024 wird auf die unten-
stehende Abwägungsentscheidung der Verbandsversamm-
lung des Gemeindeverwaltungsverband Mittlere Fils-Lauter-
tal vom 01.04.2025, welche der Netze BW GmbH am 
10.04.2025 mitgeteilt wurde, verwiesen.  
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Einschub Abwägungsentscheidung vom 01.04.2025: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

Die Stellung-
nahme der 
Netze BW 
GmbH wird 
zur Kenntnis 
genommen 
und entspre-
chend der 
Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
behandelt. 
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Nr. Behörde/ 
Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

zu 
7 

 Stellungnahme der Netzentwicklung Mitte (Alb-Neckar) Netz-
planung Sparte Strom (Mittel- und Niederspannung) (NETZ 
TEMN) 
Zum o.g. FNP haben wir grundsätzlich keine Bedenken vorzu-
bringen. 
 
Sollten Sie zu Planungszwecken und Aktualisierung Ihrer Plan-
unterlagen eine Übersicht unserer Netze benötigen, so erhal-
ten Sie diese bei unserer Leitungsauskunft online über 
http://www.netze-bw.de/leitungsauskunft oder über das E-
Mailpostfach leitungsauskunft-mitte@netze-bw.de in ver-
schiedenen Dateiformaten. 
 
Der weitere Ausbau der Leitungsnetze richtet sich nach den zu-
künftigen energietechnischen Anforderungen. Bei der Bauflä-
chenentwicklung wird je nach Bedarf das vorhandene Netz er-
weitert. Bitte beteiligen Sie uns dazu auf Ebene der Bebau-
ungsplanung erneut. 
 
 
 
Wir bitten darum, unsere Stellungnahme im weiteren Verfah-
ren zu berücksichtigen und uns über das Abwägungsergebnis 
zu informieren, nach Abschluss des Verfahrens das Inkrafttre-
ten des Flächennutzungsplans mitzuteilen und uns eine end-
gültige Fassung des Flächennutzungsplans in digitaler Form an 
unsere E-Mail-Sammelpostfachadresse bauleitpla-
nung@netze-bw.de zuzusenden. Hierzu geben Sie bitte jeweils 
die o.g. Vorgangs-Nr. an. 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Beteiligung durch den Gemeindeverwaltungsverband 
Mittlere Fils- und Lautertal auf Ebene der Bebauungsplanung 
ist mangels Zuständigkeit nicht möglich. Die Stadt Donzdorf 
hat jedoch die Netze BW GmbH im Rahmen des parallel 
durchgeführten Bebauungsplanverfahrens „Stellfelbe II“ ent-
sprechend beteiligt (zuletzt mit Schreiben vom 18.01.2024 im 
Zuge der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB). 
 
Das Ergebnis der Abwägung der Verbandsversammlung über 
die einzelnen - im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung ein-
gegangenen - Stellungnahmen wird zu gegebener Zeit den 
jeweils Stellungnehmenden mitgeteilt. Nach Inkrafttreten 
der Flächennutzungsplanänderung können die Planunterla-
gen in digitaler Form an die genannte Adresse gesendet wer-
den. Die Planunterlagen werden dann auch auf der städti-
schen Homepage der Stadt Donzdorf ins Internet eingestellt  

 

http://www.netze-bw.de/leitungsauskunft
mailto:leitungsauskunft-mitte@netze-bw.de
mailto:bauleitplanung@netze-bw.de
mailto:bauleitplanung@netze-bw.de
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Nr. Behörde/ 
Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

zu 
7 

  
 
 
 
 
Abschließend bitten wir, uns am weiteren Verfahren und an 
nachgelagerten Bebauungsplanverfahren zu beteiligen. 

und können über den Link https://www.donzdorf.de/bauen-
wirtschaft/bauen/flaechennutzungsplan/wirksame/-rechts-
kraeftige-flaechennutzungsplaene und über das zentrale In-
ternetportal des Landes aufgerufen werden. 
 
Eine weitere Beteiligung am Verfahren zur Änderung des Flä-
chennutzungsplans ist vorgesehen. Das Bebauungsplanver-
fahren „Stellfelbe II“ wurde/wird von der Stadt Donzdorf pa-
rallel zum Verfahren des Gemeindeverwaltungsverbands zur 
1. Änderung des Flächennutzungsplans durchgeführt. Eine 
Beteiligung an nachgelagerten Bebauungsplanverfahren er-
folgt nicht durch den Gemeindeverwaltungsverband (s.o.). 

 

https://www.donzdorf.de/bauen-wirtschaft/bauen/flaechennutzungsplan/wirksame/-rechtskraeftige-flaechennutzungsplaene
https://www.donzdorf.de/bauen-wirtschaft/bauen/flaechennutzungsplan/wirksame/-rechtskraeftige-flaechennutzungsplaene
https://www.donzdorf.de/bauen-wirtschaft/bauen/flaechennutzungsplan/wirksame/-rechtskraeftige-flaechennutzungsplaene
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Nr. Behörde/ 
Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Eisenbahn-
Bundesamt 
vom 25.04.25 
(Eingang per 
E-Mail am 
29.04.25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinde Ku-
chen vom 
29.04.25 
 

Ihr Schreiben ist am 16.04.2025 beim Eisenbahn-Bundesamt 
eingegangen und wird hier unter dem o. a. Geschäftszeichen 
bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger 
öffentlicher Belange.  
 
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststel-
lungsbehörde für die Betriebsanlagen und die Bahnstromfern-
leitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bun-
des. Es prüft als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stel-
lungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben die Aufga-
ben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwal-
tung des Bundes berühren.  
 
Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden in der Pla-
nung ausreichend berücksichtigt. Insofern bestehen keine Be-
denken. 
 
 
Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 17.04.2025 und die Beteili-
gung an o.g. Flächennutzungsplanverfahren.  
 
Es bestehen hierzu keine Anregungen oder Bedenken seitens 
der Gemeinde Kuchen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Die Stellung-
nahmen des 
Eisenbahn-
Bundesamt 
und der Ge-
meinde Ku-
chen werden 
zur Kenntnis 
genommen. 
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Nr. Behörde/ 
Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

10 Verband Re-
gion Stuttgart 
vom 29.04.25 

vielen Dank für die Beteiligung im Rahmen dieses Verfahrens. 
Der Verband Region Stuttgart hatte zu dem dieser Änderung 
des Flächennutzungsplans zugrunde liegenden Bebauungs-
plan auf Grundlage eines Gremienbeschlusses mit Schreiben 
vom 01.03.2024 Stellung genommen.  
 
Danach stehen dem Bebauungsplan Ziele des Regionalplans 
nicht entgegen. Gegen die erforderliche Änderung des Flä-
chennutzungsplans bestehen daher keine Bedenken.  
 
Bitte lassen Sie uns zu gegebener Zeit ein Exemplar des rechts-
kräftigen Plans in digitaler Form zukommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einschub Stellungnahme Verband Region Stuttgart vom 
01.03.24 gegenüber der Stadt Donzdorf im Rahmen der Betei-
ligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplanverfahren 
„Stellfelbe II“: 
 
Der Planungsausschuss der Regionalversammlung hat sich im 
Rahmen seiner Sitzung am 28:02:2024 mit dem o.g. Bebau-
ungsplan befasst und hierzu die folgende Stellungnahme be-
schlossen: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Nach Wirksamwerden des Flächennutzungsplans können 
die Planunterlagen in digitaler Form per E-Mail an den Ver-
band Region Stuttgart gesendet werden. Die Planunterlagen 
werden dann auch auf der Homepage der Stadt Donzdorf ins 
Internet eingestellt und können über den Link 
https://www.donzdorf.de/bauen-wirtschaft/bauen/flae-
chennutzungsplan/wirksame/-rechtskraeftige-flaechennut-
zungsplaene und über das zentrale Internetportal des Lan-
des aufgerufen werden. 
 
Einschub Abwägungsentscheidung des Gemeinderats der 
Stadt Donzdorf im Rahmen des Bebauungsplanverfahren 
„Stellfelbe II“ (Gemeinderatsitzung am 23.09.2024): 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Die Stellung-
nahme des 
Verband Re-
gion Stutt-
gart wird zur 
Kenntnis ge-
nommen und 
entspre-
chend der 
Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
behandelt. 

https://www.donzdorf.de/bauen-wirtschaft/bauen/flaechennutzungsplan/wirksame/-rechtskraeftige-flaechennutzungsplaene
https://www.donzdorf.de/bauen-wirtschaft/bauen/flaechennutzungsplan/wirksame/-rechtskraeftige-flaechennutzungsplaene
https://www.donzdorf.de/bauen-wirtschaft/bauen/flaechennutzungsplan/wirksame/-rechtskraeftige-flaechennutzungsplaene
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Nr. Behörde/ 
Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

zu 
10 

 „Dem Bebauungsplan „Stellfelbe II“ stehen Ziele des 
Regionalplans nicht entgegen.“ 

 
Diesem Beschluss liegt die folgende regionalplanerische Wer-
tung zugrunde: 
„Der geltende Bebauungsplan aus dem Jahr 1966, auf dessen 
Grundlage die derzeit bestehenden Einzelhandelsnutzungen 
genehmigt wurden, setzt ein Industriegebiet fest; es gilt die 
BauNVO 1962. Aufgrund der daraus resultierenden fehlenden 
einzelhandelsbezogenen Steuerung steht dieser Bebauungs-
plan im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung. Die jetzt vor-
gesehene Neufassung dient damit auch der Anpassung an gel-
tende Ziele der Raumordnung. Dies wird aus regionalplaneri-
scher Sicht begrüßt. Ohne Anpassung wäre eine Weiterent-
wicklung von Einzelhandel an diesem Standort uneinge-
schränkt möglich. 
Großflächiger Einzelhandel ist in der im Regionalplan als Un-
terzentrum festgelegten Stadt Donzdorf zwar prinzipiell zuläs-
sig. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt jedoch au-
ßerhalb des für großflächigen Einzelhandel im Regionalplan 
verbindlich festgelegten Vorranggebiets und kommt daher als 
Standort für großflächigen Einzelhandel nur für Vorhaben der 
Grundversorgung bzw. nicht innenstadtrelevanten Einzelhan-
del in Frage. Dies ist in den Festsetzungen des Bebauungsplans 
berücksichtigt. 
Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund der Begrenzung von 
Einzelhandel auf den genehmigten Bestand stehen dem Be-
bauungsplan einzelhandelsbezogene Ziele des Regionalplans 
nicht entgegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Nr. Behörde/ 
Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

zu 
10 

 Der Geltungsbereich grenzt im Süden an die in der Raumnut-
zungskarte dargestellte Schienentrasse der stillgelegten Stre-
cke Süßen - Donzdorf an, die gemäß Plansatz 4.1.2.1.5 (Z) des 
Regionalplans als Vorranggebiet (Streckensicherung) festge-
legt ist. Diese Trassen sind von Nutzungen freizuhalten, die ei-
ner Wiederaufnahme des Schienenverkehrs entgegenstehen. 
Die Trasse ist im Flächennutzungsplan dargestellt und verläuft 
außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans und wird 
insofern nicht berührt. Dem Bebauungsplan stehen damit ins-
gesamt Ziele des Regionalplans nicht entgegen.“ 
 
Wir bedanken uns für die Beteiligung im Rahmen dieses Ver-
fahrens und bitten Sie, uns zu gegebener Zeit ein Exemplar des 
rechtskräftigen Plans in digitaler Form zukommen zu lassen. 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Inkrafttreten des Bebauungsplans können die Planun-
terlagen in digitaler Form per E-Mail an den Verband Region 
Stuttgart gesendet werden. 
Die Planunterlagen werden dann auch auf der städtischen 
Homepage ins Internet eingestellt und können über den Link 
https://www.donzdorf.de/bauen-wirtschaft/bauen/bebau-
ungsplaene/wirksame/-rechtskraeftige-bebauungsplaene 
und über das zentrale Internetportal des Landes aufgerufen 
werden. 

 

https://www.donzdorf.de/bauen-wirtschaft/bauen/bebauungsplaene/wirksame/-rechtskraeftige-bebauungsplaene
https://www.donzdorf.de/bauen-wirtschaft/bauen/bebauungsplaene/wirksame/-rechtskraeftige-bebauungsplaene
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Nr. Behörde/ 
Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

11 Stadt Geislin-
gen an der 
Steige vom 
08.05.2025 

Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 16.04.2025 und die Beteili-
gung an oben genanntem Verfahren.  
 
Von Seiten der Stadt Geislingen an der Steige bestehen dazu 
weder Anregungen oder Bedenken noch sind Planungen und 
sonstige Maßnahmen eingeleitet oder beabsichtigt, die für die 
Entwicklung und Ordnung des Plangebiets von Bedeutung sein 
könnten. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 

Die Stellung-
nahme der 
Stadt Geislin-
gen an der 
Steige wird 
zur Kenntnis 
genommen. 
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Nr. Behörde/ 
Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

12 Deutsche Te-
lekom Technik 
GmbH vom 
15.05.25 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom ge-
nannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Drit-
ter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung neh-
men wir wie folgt Stellung: 
 
Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben PTI 22 vom 
17.07.2024 Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt un-
verändert weiter. 
 
Einschub Stellungnahme der Deutsche Telekom Technik GmbH 
vom 17.07.24: 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom ge-
nannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Drit-
ter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung neh-
men wir wie folgt Stellung: 
 
Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben PTI 22 vom 
29.01.2024 im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Stel-
lung genommen. Diese Stellungnahme gilt sinngemäß auch für 
die Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Hinsichtlich der Stellungnahme vom 17.07.2024 wird auf die 
untenstehende Abwägungsentscheidung der Verbandsver-
sammlung des Gemeindeverwaltungsverband Mittlere Fils-
Lautertal vom 01.04.2025, welche dem Verfasser der vorge-
nannten Stellungnahme am 10.04.2025 mitgeteilt wurde, 
verwiesen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der Be-
bauungsplan „Stellfelbe II“ zwischenzeitlich mit Veröffentli-
chung der Genehmigung am 29.08.2025 in Kraft getreten ist. 
 
Einschub Abwägungsentscheidung der Verbandsversamm-
lung vom 01.04.2025: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Über die Stellungnahme vom 29.01.2024 gegenüber der 
Stadt Donzdorf betreffend das Bebauungsplanverfahren 
„Stellfelbe II“ hat der Gemeinderat der Stadt Donzdorf in öf-
fentlicher Sitzung am 23.09.2024 abgewogen. Im Rahmen 
des Verfahrens des GVV Mittlere Fils- und Lautertal zur 1. Än-
derung des Flächennutzungsplans 2035 wird über die Stel-
lungnahme vom 29.01.2024 wie folgt abgewogen: 

Die Stellung-
nahme der 
Deutsche Te-
lekom Tech-
nik GmbH 
wird zur 
Kenntnis ge-
nommen und 
entspre-
chend der 
Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
behandelt. 



Flächennutzungsplan 2035 - 1. Änderung (Bereich „Stellfelbe II“ in Donzdorf) 
Stellungnahmen der Behörden und der Öffentlichkeit im Zuge der Beteiligungen vom 16./28.04.2025 bis 02.06.2025 
(§§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB)         Seite 12 von 26 

 

Nr. Behörde/ 
Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

zu 
12 

 Einschub der Stellungnahme der Deutsche Telekom Technik 
GmbH vom 29.01.2024 gegenüber der Stadt Donzdorf im Rah-
men der Beteiligung nach § 4 II BauGB zum Bebauungsplan-
verfahren „Stellfelbe II“: 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom ge-
nannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Drit-
ter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung neh-
men wir wie folgt Stellung: 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. Der Be-
stand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen wei-
terhin gewährleistet bleiben. 

 

 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Eine entsprechende Stellungnahme ging bereits im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren 
„Stellfelbe II“ im April 2023 bei der Stadt Donzdorf ein, wes-
halb ein diesbezüglicher Hinweis in den veröffentlichten Ent-
wurfsunterlagen des Bebauungsplans enthalten war und 
weiterhin enthalten ist (der Bebauungsplan „Stellfelbe II“ ist 
noch nicht in Kraft getreten).  
 
Im Flächennutzungsplan 2035 des GVV Mittlere Fils- und 
Lautertal vom 29.05.2020 sind erdverlegte Telekommunika-
tionslinien aufgrund andernfalls drohender Unleserlichkeit 
nicht dargestellt. Aus diesem Grund soll auch im Geltungsbe-
reich der 1. Änderung von einer Darstellung abgesehen wer-
den. In der Begründung zum Flächennutzungsplan 2035 wird 
unter der Überschrift „TELEKOMMUNIKATION (Erdleitun-
gen)“ darauf hingewiesen, dass sich im GVV-Gebiet Telekom-
munikationsanlagen (Leitungstrassen) befinden und dass de-
ren Bestand und Betrieb zu gewährleisten sind. 
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13 Ericsson Ser-
vices GmbH 
vom 19.05.25 
 

Vielen Dank für Ihre Anfrage. 
 
Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Telekom Technik 
GmbH beauftragt, in ihrem Namen, Anfragen zum Thema Tras-
senschutz zu bearbeiten. 
 
Der Verlauf der vorhandenen Richtfunkstrecke(n) ist im Fol-
genden zu entnehmen. 
 

 
 
Um die direkte Sichtline ist ein Radius von mindestens +/- 25m 
freizuhalten. 
 
Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbindungen des Erics-
son - Netzes und für Richtfunkverbindungen des Netzes der 
Deutschen Telekom.  
 
Bitte richten Sie Ihre Anfragen (Ericsson und Deutsche Tele-
kom) ausschließlich per Email an die: bauleitplanung@erics-
son.com  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Stellungnahme der Ericsson Services GmbH mit ent-
sprechendem Inhalt ging bereits am 15.07.2024 im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB zum Vor-
entwurf vom 27.03.2024 ein. Es wird daher auf die nachste-
hende Abwägungsentscheidung der Verbandsversammlung 
des Gemeindeverwaltungsverband Mittlere Fils-Lautertal 
vom 01.04.2025, welche der Ericsson Services GmbH am 
10.04.2025 mitgeteilt wurde, verwiesen. In Bezug auf die 
Richtfunkstrecke(n) gab es zwischen dem oben genannten 
Vorentwurf und dem jetzt ausgelegten Entwurf vom 
12.02.2025 keine Änderungen. 
 
Einschub Abwägungsentscheidung der Verbandsversamm-
lung vom 01.04.2025: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Ver-
lauf der Richtfunkstrecke der Telekom mit Schutzstreifen 
(beidseitig 25 m) wurde im Vorentwurf zur 1. Änderung des 
Flächennutzungsplans (Zeichnerischer Teil) bereits entspre-
chend berücksichtigt und dargestellt. Änderungen diesbe-
züglich im Vergleich zum Flächennutzungsplan 2035 vom 
29.05.2020 wurden nicht vorgenommen. Die Angaben in der 
nebenstehenden Stellungnahme stimmen genau mit dem im 
Flächennutzungsplan dargestellten Verlauf überein. 

Die Stellung-
nahme der 
Ericsson Ser-
vices GmbH 
wird zur 
Kenntnis ge-
nommen und 
entspre-
chend der 
Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
behandelt. 

mailto:bauleitplanung@ericsson.com
mailto:bauleitplanung@ericsson.com
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14 Regierungs-
präsidium 
Freiburg, Ab-
teilung 9, Lan-
desamt für 
Geologie, 
Rohstoffe und 
Bergbau vom 
20.05.25 

Vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten Planungs-
vorhaben. 
 
Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme 
mit dem Aktenzeichen RPF9-4700-47/16/2 vom 30.07.2024 
sind von unserer Seite zur o.g. Planung keine weiteren Hin-
weise oder Anregungen vorzubringen. 
 
 
Einschub Stellungnahme des Regierungspräsidium Freiburg, 
LGRB, vom 30.07.2025: 
 
Vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten Planungs-
vorhaben. 
 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im 
Regierungspräsidium Freiburg nimmt auf Grundlage der ihm 
vorliegenden Informationen und seiner regionalen Kenntnisse 
zu den Aufgabenbereichen, die durch das Vorhaben berührt 
werden, wie folgt Stellung: 
 
1. Geologische und bodenkundliche Grundlagen 
 
1.1 Geologie 
Die lokalen geologischen Verhältnisse können der digitalen 
Geologischen Karte von Baden-Württemberg 1: 50 000 (Ge-
oLa) im LGRB-Karten-viewer (https://maps.lgrb-
bw.de/?view=lgrb_geola_geo) entnommen werden.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Hinsichtlich der Stellungnahme vom 30.07.2024 wird auf die 
untenstehende Abwägungsentscheidung der Verbandsver-
sammlung des Gemeindeverwaltungsverband Mittlere Fils-
Lautertal vom 01.04.2025, welche dem Regierungspräsi-
dium Freiburg am 10.04.2025 mitgeteilt wurde, verwiesen. 
 
Einschub Abwägungsentscheidung der Verbandsversamm-
lung vom 01.04.2025: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

Die Stellung-
nahme des 
Regierungs-
präsidium 
Freiburg wird 
zur Kenntnis 
genommen 
und entspre-
chend der 
Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
behandelt. 

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_geo
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_geo
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 Nähere Informationen zu den lithostratigraphischen Einheiten 
bieten die geowissenschaftlichen Informationsportale LGRB-
wissen (https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie) und LithoLex 
(https://litholex.bgr.de/pages/MainApp.aspx?_sys_pa-
rams=Nr8PDn_4fNCQf-
ZiUX8sxJCnDDD2DVQI366swCnctBHymB5IJPoUk0vaT-
fKbvt35aMnf4VJQzvio). 
 
1.2 Geochemie 
Die geogenen Grundgehalte in den petrogeochemischen Ein-
heiten von Baden-Württemberg sind im LGRB-Kartenviewer 
(https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_hw_geo) abrufbar. Nä-
here Informationen zu den geogenen Grundgehalten sind im 
geowissenschaftlichen Informationsportal LGRBwissen 
(https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie/geogene-grundgeh-
alte-hintergrundwerte-der-petrogeochemischen-einheiten-
baden-wuerttembergs) beschrieben. 
 
1.3 Bodenkunde 
Die lokalen bodenkundlichen Verhältnisse sowie Bewertungen 
der natürlichen Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Bundes-Bo-
denschutzgesetz (BBodSchG) können in Form der Bodenkund-
lichen Karten 1: 50 000 (GeoLa BK50) - https://maps.lgrb-
bw.de - eingesehen werden. 
Prinzipiell ist bei Planungsvorhaben entsprechend § 2 Landes-
Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) auf den spar-
samen und schonenden Umgang mit Boden zu achten. Dies be-
inhaltet u. a. die bevorzugte Inanspruchnahme von weniger 
wertvollen Böden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 

 

https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie
https://litholex.bgr.de/pages/MainApp.aspx?_sys_params=Nr8PDn_4fNCQfZiUX8sxJCnDDD2DVQI366swCnctBHymB5IJPoUk0vaT-fKbvt35aMnf4VJQzvio
https://litholex.bgr.de/pages/MainApp.aspx?_sys_params=Nr8PDn_4fNCQfZiUX8sxJCnDDD2DVQI366swCnctBHymB5IJPoUk0vaT-fKbvt35aMnf4VJQzvio
https://litholex.bgr.de/pages/MainApp.aspx?_sys_params=Nr8PDn_4fNCQfZiUX8sxJCnDDD2DVQI366swCnctBHymB5IJPoUk0vaT-fKbvt35aMnf4VJQzvio
https://litholex.bgr.de/pages/MainApp.aspx?_sys_params=Nr8PDn_4fNCQfZiUX8sxJCnDDD2DVQI366swCnctBHymB5IJPoUk0vaT-fKbvt35aMnf4VJQzvio
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_hw_geo
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie/geogene-grundgehalte-hintergrundwerte-der-petrogeochemischen-einheiten-baden-wuerttembergs
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie/geogene-grundgehalte-hintergrundwerte-der-petrogeochemischen-einheiten-baden-wuerttembergs
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie/geogene-grundgehalte-hintergrundwerte-der-petrogeochemischen-einheiten-baden-wuerttembergs
https://maps.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/
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 Bodenkundliche Belange werden im Rahmen der Anhörung zu 
konkreten Planungen, wie z. B. Bebauungspläne, beurteilt, 
wenn Informationen zu Art und Umfang der Eingriffe vorlie-
gen. Wir empfehlen das Schutzgut Boden frühestmöglich in 
der Planung vollumfänglich zu berücksichtigten. 
 
2. Angewandte Geologie 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als 
Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vor-
gelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern 
für das Plangebiet ein hydrogeologisches bzw. geotechnisches 
Übersichtsgutachten, Detailgutachten oder ein hydrogeologi-
scher bzw. geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin ge-
troffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachten-
den Ingenieurbüros. 
 
2.1 Ingenieurgeologie 
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird 
die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den 
Bebauungsplan empfohlen: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vor-
handenen Geodaten im Verbreitungsbereich der Gesteine der 
Opalinuston-Formation (Mitteljura), welche von quartären Ab-
lagerungen aus Jungem Flussbettsediment mit im Detail nicht 
bekannter Mächtigkeit überlagert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorliegend handelt es sich um die Änderung des Flächennut-
zungsplans 2035 des GVV Mittlere Fils- und Lautertal. Hin-
sichtlich möglicher geotechnischer Hinweise wird deshalb 
auf das Bebauungsplanverfahren „Stellfelbe II“ der Stadt 
Donzdorf verwiesen. 
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 Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die 
ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. 
 
Die Gesteine der Opalinuston-Formation neigen bei der Anlage 
von tiefen und breiten Baugruben zu Rutschungen. 
 
In der Ingenieurgeologischen Gefahrenhinweiskarte 
(https://geogefahren.lgrb-bw.de/) von Baden-Württemberg 
sind Hinweisflächen für Rutschungsgebiete in der Umgebung 
eingetragen. 
 
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer 
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das 
Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die 
Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versicke-
rungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Ver-
schlechterung der Baugrundeigenschaften sollte von der Er-
richtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sicker-
schächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versi-
ckerung) Abstand genommen werden. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Pla-
nungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrund-
aufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen ge-
mäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingeni-
eurbüro empfohlen. 

  

 

https://geogefahren.lgrb-bw.de/
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 2.2 Hydrogeologie 
Die hydrogeologischen Untergrundverhältnisse können u. a. 
dem Hydrogeologischen Kartenwerk des LGRB (1: 50 000) 
(https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_hyd - LGRB-Kar-
tenviewer) und LGRBwissen (https://lgrbwissen.lgrb-
bw.de/hydrogeologie) entnommen werden. 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologi-
scher Themen durch das LGRB statt. 
 
2.3 Geothermie 
Informationen zu den oberflächennahen geothermischen Un-
tergrundverhältnissen sind im Informationssystem „Oberflä-
chennahe Geothermie für Baden-Württemberg“ (ISONG -
https://isong.lgrb-bw.de/) hinterlegt. ISONG liefert erste Infor-
mationen (Möglichkeiten und Einschränkungen) zur geother-
mischen Nutzung des Untergrundes mit Erdwärmesonden und 
Erdwärmekollektoren. Bitte nehmen Sie vor Verwendung des 
Informationssystems die Erläuterungen zur Kenntnis. 
 
2.4 Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe) 
Von rohstoffgeologischer Seite sind zur Planung keine Beden-
ken, Hinweise oder Anregungen vorzutragen. 
 
3. Landesbergdirektion 
 
3.1 Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 

 

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_hyd
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/hydrogeologie
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/hydrogeologie
https://isong.lgrb-bw.de/
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 Nach den beim LGRB vorliegenden Unterlagen ist das Plange-
biet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohl-
räumen (bspw. Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen. 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologie-Da-
ten nach Geologiedatengesetz (GeolDG) 
Für geologische Untersuchungen und die daraus gewonnenen 
Daten besteht nach den Bestimmungen des Geologiedatenge-
setzes (GeolDG) eine Übermittlungspflicht gegenüber dem 
LGRB. Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen im LGRBan-
zeigeportal (https://anzeigeportal.lgrb-bw.de/) zur Verfü-
gung. 
 
Weitere Informationsquellen des LGRB im Internet 
Informationen zu den Untergrundverhältnissen sowie weitere 
raumbezogene Informationen können fachübergreifend und 
maßstabsabhängig der LGRB-homepage (https://www.lgrb-
bw.de/) entnommen werden. Bitte nutzen Sie hierzu auch den 
LGRB-Kartenviewer (https://maps.lgrb-bw.de/) sowie LGRB-
wissen (https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/). 
Insbesondere verweisen wir auf unser Geotop-Kataster 
(https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope). 
Beachten Sie bitte auch unser aktuelles Merkblatt für Pla-
nungsträger (https://www.lgrb-bw.de/down-
load_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnah-
men.pdf). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 

https://anzeigeportal.lgrb-bw.de/
https://www.lgrb-bw.de/
https://www.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope
https://www.lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf
https://www.lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf
https://www.lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf
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15 Vodafone 
West GmbH 
vom 23.05.25 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 16.04.2025. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-Gesellschaft(en) ge-
gen die von Ihnen geplante Maßnahme keine Einwände gel-
tend macht.  
 
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanla-
gen unseres Unternehmens.  
 
Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir 
dazu eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft über 
unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte 
geben Sie dabei immer unsere obenstehende Vorgangsnum-
mer an. 
 
Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverle-
gung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Ab-
stimmung zum weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen 
Vodafone-Gesellschaften trotz der Fusion hier noch separat 
Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen 
Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Mo-
nate zu bedenken und zu entschuldigen.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Im Flächennutzungsplan 2035 sind erdver-
legte Telekommunikationslinien aufgrund andernfalls dro-
hender Unleserlichkeit nicht dargestellt. Von einer Darstel-
lung wird daher auch im Geltungsbereich der 1. Änderung 
abgesehen. In der Begründung zum Flächennutzungsplan 
2035 wird unter der Überschrift „TELEKOMMUNIKATION 
(Erdleitungen)“ darauf hingewiesen, dass sich im GVV-Ge-
biet Telekommunikationsanlagen (Leitungstrassen) befin-
den und dass deren Bestand und Betrieb zu gewährleiten 
sind. In Bezug auf das Verfahren zur 1. Änderung des Flä-
chennutzungsplans plant der GVV Mittlere Fils-Lautertal 
keine Baumaßnahmen. Auch im Rahmen des parallelen Be-
bauungsplanverfahrens der Stadt Donzdorf zur Aufstellung 
des Bebauungsplans „Stellfelbe II“ sind von der Stadt Donz-
dorf keine Baumaßnahmen vorgesehen.   
 
 

Die Stellung-
nahme der 
Vodafone 
West GmbH 
wird zur 
Kenntnis ge-
nommen und 
entspre-
chend der 
Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
behandelt. 
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Nr. Behörde/ 
Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

16 Handwerks-
kammer Re-
gion Stuttgart 
vom 27.05.25 

Vielen Dank für die Beteiligung.  
 
Zu dieser Änderung des Flächennutzungsplanes haben wir 
nach wie vor keine Bedenken oder Anregungen.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 

Die Stellung-
nahme der 
Handwerks-
kammer Re-
gion Stutt-
gart wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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Nr. Behörde/ 
Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

17 Regierungs-
präsidium 
Stuttgart, Re-
ferat 21 - 
Raumord-
nung, Bau-
recht, Denk-
malschutz, 
vom 27.05.25 

Das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raum-
ordnungsbehörde sowie aus Sicht der Abteilung 8 zu der oben 
genannten Planung folgendermaßen Stellung:  
 
Raumordnung  
Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen 
die Planung.  
 
Abteilung 8 - Denkmalpflege  
Das Landesamt für Denkmalpflege trägt gegen die Planung in 
ihrer vorliegenden Form keine Bedenken vor.  
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an… 
 
Hinweis:  
Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Be-
achtung des Erlasses zur Koordination in Bauleitplanverfahren 
vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt (abrufbar 
unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleit-

planung/).   
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 
Abs. 3 LplG gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkraft-
treten des Planes eine Fertigung der Planunterlagen in digita-
lisierter Form an das Postfach KoordinationBauleitpla-
nung@rps.bwl.de zu senden. Die Stadtkreise und großen 
Kreisstädte werden gebeten, auch den Bekanntmachungs-
nachweis digital vorzulegen.  
 
Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Beteiligung erfolgte entsprechend mit 
dem aktuellen Formblatt. 
 
Nach Wirksamwerden der Flächennutzungsplanänderung 
können die Planunterlagen in digitaler Form per E-Mail an 
das genannte Postfach gesendet werden. Die Planunterla-
gen werden dann auch auf der Homepage der Stadt Donz-
dorf ins Internet eingestellt und können über den Link 
https://www.donzdorf.de/bauen-wirtschaft/bauen/flae-
chennutzungsplan/wirksame/-rechtskraeftige-flaechennut-
zungsplaene und über das zentrale Internetportal des Lan-
des aufgerufen werden. 
 

Die Stellung-
nahme des 
Regierungs-
präsidium 
Stuttgart 
wird zur 
Kenntnis ge-
nommen und 
entspre-
chend der 
Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
behandelt. 
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Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
20 

Landratsamt 
Esslingen, 
Straßenbau-
amt der Land-
kreise Esslin-
gen und Göp-
pingen, vom 
28.05.25 
 
 
 
 
 
 
Netze ODR 
GmbH vom 
28.05.25 
 
 
 
 
 
Energieversor-
gung Filstal 
GmbH & Co. 
KG vom 
28.05.25 
 

Sie haben uns die Planunterlagen über o. g. 1. Änderung des 
Flächennutzungsplans 2035 des GVV Mittlere Fils - Lautertal 
übersandt und um Stellungnahme gebeten. 
 
Nachdem vom o.g. Bebauungsplan keine klassifizierte Straße 
(Bund-, Land-, und Kreisstraße) betroffen ist, werden vom Amt 
51- Straßenbauamt keine Einwendungen oder Bedenken er-
hoben. 
 
Die Abstufung der Bundesstraße 466 zur Gemeindestraße in 
der Baulast der Gemeinde Donzdorf erfolgte zum 01.10.2024. 
 
 
 
Danke für die Beteiligung am Verfahren zur 1. Änderung des 
Flächennutzungsplans 2035 (Bereich "Stellfelbe II" in Donz-
dorf). 
 
Die Netze ODR GmbH ist von dieser Planung nicht betroffen. 
 
 
 
Vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen zum oben ge-
nannten Bebauungsplanverfahren (1. Änderung des Flächen-
nutzungsplans 2035 des Gemeindeverwaltungsverbands Mitt-
lere Fils-Lautertal).  
 
Im Planbereich unterhält die EVF die im Flächennutzungsplan 
eingezeichneten Gasversorgungsleitungen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Die Stellung-
nahmen des 
Landratsamt 
Esslingen, 
der Netze 
ODR GmbH 
und der 
Energiever-
sorgung Fil-
stal GmbH & 
Co. KG wer-
den zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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Nr. Behörde/ 
Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
vorschlag 

21 Landratsamt 
Göppingen 
vom 26.05.25 
 

Das Landratsamt nimmt zu der Änderung des o.g. Flächennut-
zungsplans wie folgt Stellung: 
 
I. Umweltschutzamt 
Im Hinblick auf Naturschutz, Grundwasserschutz, Oberflä-
chengewässer, Abwasserbeseitigung, Altlasten, Abfall und Bo-
denschutz werden keine Anregungen vorgebracht. 
 
Immissionsschutz 
Durch die geplante Änderung des Flächennutzungsplans wird 
eine wirtschaftlich und städtebaulich zukunftsfähige Einzel-
handelsentwicklung gesichert. Da entsprechende Einzelhan-
delsmärkte bereits ansässig sind, kann die Änderung als 
durchaus verträglich eingestuft werden. Da sich im direkten 
Umfeld des Plangebiets ausschließlich Gewerbe-, Industrie-, 
Misch- und Verkehrsflächen befinden, können die Auswirkun-
gen auf Anwohner als eher gering eingestuft werden. 
Zu den Planungen bestehen keine Bedenken. 
 
II. Gesundheitsamt  
Von Seiten des Gesundheitsamtes bestehen gegen die Auf-
stellung des o. g. Bebauungsplans keine fachlichen Einwände. 
Es wird auf die Stellungnahme zum Bebauungsplan "Stellfelbe 
II" in Donzdorf - 2. Beteiligung vom 23.02.2024 verwiesen.  
 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Bereits in der Stellungnahme des Ladratsamt Göppingen 
vom 30.07.2024 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur 
1. Änderung des Flächennutzungsplans des GVV Mittlere 
Fils-Lautertal wurde auf die Stellungnahme vom 23.02.2024 
gegenüber der Stadt Donzdorf im Rahmen des Bebauungs-
planverfahren „Stellfelbe II“ verwiesen. Es wird daher auf die 
nachstehende Abwägungsentscheidung der Verbandsver-
sammlung vom 01.04.2025, welche dem Landratsamt Göp-
pingen am 10.04.2025 mitgeteilt wurde, verwiesen. 

Die Stellung-
nahme des 
Landratsamt 
Göppingen 
wird zur 
Kenntnis ge-
nommen und 
entspre-
chend der 
Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
behandelt. 
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zu 
21 

 Einschub Stellungnahme Landratsamt Göppingen, Gesund-
heitsamt, vom 23.02.2024 gegenüber der Stadt Donzdorf im 
Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebau-
ungsplanverfahren „Stellfelbe II“: 
 
Von Seiten des Gesundheitsamtes bestehen gegen die Aufstel-
lung des o. g. Bebauungsplans keine fachlichen Einwände. 
 
Im Gebiet des Bebauungsplans gibt es gemäß Altlastenkatas-
ter die folgenden Altlastenverdachtsflächen: 
- 03514-000 AS Bauunternehmen, Daimlerstraße 24 
- 03663-000 AS Maschinenbau, Adolf-Kolping-Straße 1 
- 01694-000 AS Chemische Reinigung, Mozartstraße 35 
Die Fläche der chemischen Reinigung wurde vermutlich im Jahr 
2005 saniert, das alte Gebäude abgerissen. Gemäß Aktenlage 
ist die Fläche uneingeschränkt nutzbar. Durch die Baumaßnah-
men darf keine Gesundheitsgefährdung für Menschen entste-
hen. Im Bereich der Altlastenverdachtsflächen sind die Erd- 
bzw. Tiefbauarbeiten von einem geeigneten Sachverständigen 
für Altlasten zu überwachen. Ein Abschlussbericht des Sachver-
ständigen zu den Baumaßnahmen ist erforderlich und dem Ge-
sundheitsamt unaufgefordert vorzulegen. Im Bericht ist unter 
anderem auf den Wirkungspfad Bodenluft-Innenraumluft-
Mensch einzugehen. 
 
Das Herstellen von Zisternen, die im Textteil, Punkt 2. „örtliche 
Bauvorschriften“ unter Punkt 3.3 „Grundwasserschutz, Regen-
wassernutzung“ festgeschrieben sind, wird begrüßt. Die Bau-
herren sind auf die Anzeigenpflicht über das Anzeigeformular 
nach § 12 der TrinkwV vom Landratsamt Göppingen hinzuwei-
sen. 

Einschub Abwägungsentscheidung der Verbandsversamm-
lung vom 01.04.2025: 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Im Geltungsbereich der geplanten 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplans 2035 liegt lediglich das Grundstück Mozart-
straße 35. Im Zeichnerischen Teil zur Flächennutzungs-
planänderung wird das Grundstück weiterhin als Fläche, de-
ren Böden mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind, ge-
kennzeichnet. 
 
 
Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung sind keine 
Baumaßnahmen o. ä. vorgesehen, weshalb im Übrigen zu-
nächst auf das Bebauungsplanverfahren und die diesbezüg-
liche Zuständigkeit der Stadt Donzdorf verwiesen wird. 
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22 Regierungs-
präsidium 
Stuttgart, Ab-
teilung 4 - 
Mobilität, 
Verkehr, Stra-
ßen; Referat 
42 - Steue-
rung und Bau-
finanzen, vom 
02.06.25 

Die Abteilung 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen - des Regierungs-
präsidiums Stuttgart nimmt zu dem oben genannten Vorha-
ben Stellung. 
 
Wir melden für die Änderung des hier genannten Flächennut-
zungsplanes vom 12.02.2025 Fehlanzeige, da im betroffenen 
Bereich die Bundesstraße B 466 am 01.10.2024 zu einer Ge-
meindestraße umgestuft wurde. Die Zuständigkeit liegt daher 
bei der Stadt Donzdorf. 
 
Für Mitteilungen per E-Mail nutzen Sie bitte unser Funktions-
postfach (FPS). Vielen Dank. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Bei zukünftigen Beteiligungen (und sonsti-
gen Mitteilungen per E-Mail) kann bei Betroffenheit von Ab-
teilung 4 das in der Stellungnahme angegebene FPS von Re-
ferat 42 genutzt werden. 
 

Die Stellung-
nahme der 
Abteilung 4 
des Regie-
rungspräsi-
dium Stutt-
gart wird zur 
Kenntnis ge-
nommen und 
entspre-
chend der 
Stellung-
nahme der 
Verwaltung 
behandelt. 

 


